
97

Ivo ſo wird man agen konnte doch die Verzicht⸗
leiſtung der Borromäerinnen als ſelſtverſtändlich vorausſetzen. In
dringenden Notfällen, die keinen Aufſchub dulden, mag vielleicht eine
ſolche Vorausſetzung rlaubt ſein; On aber ſoll ſich der Ordens—
heichtvater vor Erteilung der Dispens zu nächſt vergewiſſern, daß
dieſe Verzichtleiſtung tatſächlich vorhanden iſt

Daß Ivo als YI für das wichtige Gelübde des Ordens
eintrittes bloß einmal einen Roſenkranz auferlegt hat, war Unter
gewöhnlichen Umſtänden viel nachſichtig. Die römiſche Kurie
legt bei Dispenſen von derartigen Gelübden ſchwerere und beſon

2
ders länger dauernde Erſatzwerke aufzuerlegen, damit der Dispen⸗
erte daran erinnert werde, eine Oie ernſte Sache ein ott gemachtes
Gelübde iſt Da Klara wohlhabend iſt und ihre Mitgift dem
Kloſter nunmehr E wird, ware  * CS wohl angebracht geweſen,
venn Ivo ihr ein entſprechendes Almoſen 3u Gunſten des Kloſters
ſowie auch noch einige perſönliche erke als Erſatz auferlegt
Freilich ſollen die Erſatzwerke auch nicht 3u ſein, onſt würden
ſie mehr ſchaden als nützen.

Freiburg el Univ.⸗Prof. Dr Prümmer Pr
III üge nd restrietio mentalis.) Titus, Familienvater

und Geſchäftsmann, eſchließt in der Beichte ſein Sündenbekenntnis
mit den Worten: „Mit der Wahrheit habe ich CS wohl auch nicht
qgenau9Will man nicht immer in der Familie Verdruß haben
oder m Geſchäfte Nachteil leiden, muß man ſich heutzutage mit
Lügen behelfen. ch glaube darum mich dadurch nicht oder wenigſtens
nicht chwer verfehlt 3u haben.“ Es fragt ſich ob ich der Beicht  2
vater mit dieſem Bekenntniſſe zufrieden geben kann und ob und vie
4* Titus belehren ſoll, auch ohne Lüge im geſellſchaftlichen Verkehr
den mannigfaltigen Verlegenheiten und Nachteilen entgehen 3u können.

itus ekennt ſich mancherlei Verfehlungen gegen die Tugend
der Wahrhaftigkeit chuldig, glaubt aber darin eine Entſchuldigung
3U finden, daß CTL die Lüge als Mittel gebraucht, um ſich aus
Verlegenheiten 3u ziehen oder vor Schädigung 3u ſichern, die EL

ſon Im geſchäftlichen Verkehr erleiden würde. Es handelt ich hier
zunächſt Aum Beurteilung jener Art Lügen, welche man ot⸗
ügen nennt, zum Unterſchied von Scherz⸗ und Schadenlügen, von
denen erſtere die Erheiterung, die anderen aber die Schädigung des
Nächſten entweder direkt oder indirekt beabſichtigen. Wenn Titus
glaubt, daß die Lüge im Notfalle erlaubt ſei, findet CEL ſich iM Wider—
ru mit der allgemeinen 2  e der katholiſchen Moraliſten. Dieſe
ſagen nämlich einſtimmig, daß jede Lüge 10eutio (COntra mentem
Cu intentione Allend! in ſich und darum abſolut ver
boten iſt Der Grund iſt klar „Indem die Lüge das geiſtige Tauſch
mittel, die Sprache älſ und da vernünftige Zuſammenleben n
gegenſeitigem Glauben und Vertrauen unmöglich macht, iſt ſie eine

„Theol.⸗prakt Quartalſchrift.“ 1915



Verletzung der rechten gottgewollten Ordnung und deshalb Eenn Ver—
toß gegen das Naturgeſetz“ (Dr Koch, Moralth. 439) So lehrten
auch die heiligen Väter Zur Zeit des heiligen Auguſtin war zwar
die Unerlaubtheit der Lüge theoretiſch noch nicht ganz klargelegt,

aber war die Lüge ſchon vorher Unter allen Umſtänden
verworfen.

Die ehre von der bedingten Erlaubtheit der Lüge, E mn
den erſten Jahrhunderten Unter den katholiſchen Schriftſtellern noch
einige Vertreter 0  E, die aber ſeit Auguſtin Im Mittelalter ver
ſtummt war, wurde Im 16 Jahrhundert auf proteſtantiſcher Cite
wieder aufgegriffen, den berühmteſten Schriftſtellern und ern
verkündet und bis in die neueſte Zeit verteidigt. Vgl Katholik, 2 1899,

. 14.7. Luther chrieb an Melanchthon (28 Auguſt „Was
wäre * auch, wenn man Um eſſere und der chriſtlichen Kirche
willen eine ſtarke Lüge täte.“ Da erhebt ſich nun die Frage: Was
nun tun, einerſeits die Lüge abſolut verboten iſt und man ſich
anderſeits in die Notwendigkeit verſetzt Qus wichtigen Gründen
ern Geheimnis vor den Augen der Neugierde 3u verhüllen? Schweigen
genügt nicht immer, CS iſt oft ſelbſt ſchon eine Offenbarung deſſen
vas verborgen bleiben ſollte. Die atholiſche Moral gibt hierüber
eine vollkommen befriedigende Antwort Sie ehr die bedingte
laubtheit des ſogenannten geiſtigen Vorbehaltes, der restrietio Ien-

alls, nämlich den Gebrauch ſolcher Orte und Handlungen, die einer—
ſeits mit der objektiven Ahrhei n Einklang gebracht werden können,
anderſeits aber durch ihre Dunkelheit geeignet ſind, eine Wahrheit
vor denjenigen 3u verbergen, welche kein Recht auf deren Kenntnis
beſitzen.

Die Moral unterſcheidet eine restrietio Pure mentalis und
IIOII DUrE mentalis. Wird nämlich der Gedanke mn Orte gekleidet,
deren beabſichtigter Sinn mn keiner Weiſe erkannt werden kann, ſo
iſt dies eine restrietio DPUre mentalis, die ſich von der Lüge In
nichts unterſcheidet. ſt aber der Sinn der unklen ede en  eder
Aus den Worten elbſt, die doppelſinnig ſind, oder Aus den Umſtänden,

der Perſon die vielleicht als Amtsperſon zUum Geheimnis ver
bunden iſt, erkennbar, dann iſt ſie Aus entſprechend wichtigen Gründen
erlaubt. Beim ſittlich zuläſſigen Gebrauch des geiſtigen Vorbehaltes
wird nämlich nicht die Irreführung des Nächſten, welche die unbe—
ſtimmte Redeweiſe veranlaſſen kann, beabſichtigt, ſondern Rur die
Verſchleierung der Wahrheit, ſo daß In en jenen Fällen, man

zum ffenen Bekenntnis der ahrhei nicht ver  1 iſt, und um Sseer,
mehr, wenn die Pflicht obliegt, Eemn Geheimnis zu wahren, der Ge
brauch olcher Reden mn keiner Weiſe die ſittliche Ordnung verletzt.
roteſtantiſche Ethiker, welche die Lüge Qus Gründen der Notwendig—
keit erlauben, verwerfen dagegen den geiſtigen Vorbehalt. 0 lehrt:
„Daß alle geiſtigen Vorbehalte bei der Ausſage der Wahrhaftigkeit
zuwiderlaufen, bedarf kaum einer Erinnerung. Als methodiſcher Be 915  48



trug gehören ſie gerade den allerabgefeimteſten Lügen.“ Vgl
Köſſing, Wahrheitsliebe, 154.) Für dieſe Behauptung wurde aber
noch kein ſtichhaltiger Beweis erbracht; dagegen ſich die Lehre
der katholiſchen Moral nicht bloß auf ſichere Vernunftbeweiſe, ſon⸗
dern kann auch hinweiſen auf das eiſpie Chriſti und der Heiligen,
denen der Gebrauch des geiſtigen Vorbehaltes aus entſprechend wich
tigen Gründen keineswegs fremd war Ueberdies ehr die Erfahrung,
daß ſe jene, welche mn der Theorie die Erlaubtheit bekämpfen, mn
der Praxis ſich dieſes Auskunftsmittels bewußt oder unbewußt ohne
Bedenken bedienen.

Es iſt eben Unter Umſtänden unentbehrlich. Der heilige Alfons
chreibt hierüber: „Si 101 16ceret Uti restrietione 01 Pure Ilen-
tali, 101I xisteret modus Secretunl licite celandi, 81 quis nequiret
apérire Sine damno VSI incommodo; guod Utique 6886e Der-
niCiosum commereio humano, HualII mendacium.“ (L III, 152 20.)
An der Hand der ka

liſchen Lehre über den geheimen Vorbehalt kann
darum der Beichtvater den Titus darüber belehren, wie E ſich mn Zu⸗
kunft in olchen en verhalten ſoll, in denen bisher die Lüge
als Rettungsmittel Qus Verlegenheiten benützen 3u dürfen glaubte
Beim öffentlichen Unterricht Predigt, Katecheſe kann wohl
eine eingehende Belehrung ber den geiſtigen Vorbehalt, wie ſie die
Moraltheologie bietet, nicht Tteilt werden. Manche eute, welche das
Weſen und die Begründung des geiſtigen Vorbehaltes nicht faſſen
vermögen, würden ſich vielleicht daran ſtoßen; leichtſinnige Leute da  2
gegen kämen mn Gefahr dieſe Lehre mit Außerachtlaſſung der vor
geſchriebenen Bedingungen 3u mißbraͤuchen und ſo ſich ielfach ohne
Bedenken die Wahrhaftigkeit verſündigen.

Höchſtens wird man bei Behandlung der Lüge und ihrer ünd⸗
haftigkeit ſagen können, daß ewiſſe ausweichende Antworten, „Aus⸗
reden“, wie ſie ni ſelten die Verlegenheit In den Mund legt, da,
woOo man zur ffenen Usſprache der Wahrheit nicht ver iſt,
keine Lüge und darum auch nicht ündhaft ſind Im Bei
dagegen ird ohne Gefahr eines Mißverſtändniſſes Im kon⸗
kreten Falle dem Pönitenten zeigen können, welcher Ausdrücke ſich
bedienen dürfe und unter welchen Bedingungen, QAmi er einerſeits
die Wahrheit verhülle, dies die Klugheit gebietet, und anderſeits
doch die Verletzung der Wahrhaftigkeit vermeide. Zur Erteilung einer
ſolchen Aufklärung kann der Beichtvater Unter Umſtänden auch ver

ſein, da eS 10 ſeines Amtes ſt, dahin 3u wirken, daß das
Beichtkind nicht bloß die ſchwere Sünde, ſondern auch die läßliche

meiden ſich beſtrebe, da 10 die läßliche Sünde nach der Todſünde
das größte aller denkbaren Uebel iſt Bedenken erregend iſt das Be
kenntnis des Titus, daß EL ſich auch Im geſchäftlichen Verkehre nicht
ſelten der Lüge ediene. Dieſer Punkt erdten. wohl die beſondere
Beachtung des Beichtvaters. Das Geſchäftsleben ſoll 10 ganz vor
züglich von der Tugend der Wahrhaftigkeit nd Treue beſeelt und
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geleitet ſein. Beſonders da, wo eS ſich um die Wahrung der ſtrengen
Gerechtigkeit handelt, iſt die Mahnung des 0  E gewiſſenhaft zu
befolgen: Deponentes mendacium, 1oquimini veritatem unusquisque

Proximo SUO,. quoniam invicem membira. Eph 25.)
Dunkle, zweideutige Ausdrücke gebraͤuchen, man die Ahrhei
offen und unverhüllt bekennen ſoll, iſt Betrug, der die Pflicht der
Reſtitution nach ſich zieht, wenn ELr dem 0  en ungerechten Schaden
verurſacht. Die ungerechte Schädigung des Nächſten durch Mangel
an Aufrichtigkeit Im geſchäftlichen Verkehr, namentlich beim Kauf und
Verkauf, kann In der mannigfaltigſten Weiſe geſchehen, Dte 10 chon
die weitläufigen Traktate der Kaſuiſten ber dieſen Gegenſtand zur
Genüge artun

Möglicherweiſe hat ſich auch Titus un dem einen oder anderen
Punkte gegen die Gerechtigkeit verfehlt und äuſ ſich ſe indem

ſich für ſchuldlos hält Um ſich ber dieſen wichtigen Punkt
wißheit 3u verſchaffen und das Verhalten des Titus richtig be⸗
Urteilen, müßte der Beichtvater denſelben vor allem azu bewegen,
jene Geſchäftspraktiken amhaft zu machen, die ihm ſe manchmal be
denklich erſchienen. Solche Bedenken eines Geſchäftsmannes, deſſen Ge
wiſſen mn dieſer Hinſicht gewöhnlich nicht Allzu zart iſt, läßt mit Grund
vermuten, daß CETL nicht frei von Ungerechtigkeit iſt Der Am
ums Daſein, der namentlich im Geſchäftsleben infolge der gewaltigen
Konkurrenz entbrann iſt, kann den Geſchäftsmann verleiten, auch die
bedenklichſte Geſchä

raxi vor dem Tribunal ſeines Gewiſſens
rechtfertigen. Er denkt ſich vielleicht: „Alle machen (S ſo; vill ich nicht
von der Konkurrenz erdrückt werden, muß ich eS auch ſo machen“;
„mundus VUlt decipi, ErSO decipiatur“; „es handelt ſich bloß
Kleinigkeiten“; „die Lügen der Kaufleute ſind keine Lügen“ U

Letztere u  A kann immerhin Unter gewiſſen Beſchränkungen 1
begründet anerkannt werden. Der heilige Alfons ſchreibt: „Commu—-
Uiter 1IIOII Draestatur fides mendaciis vendentium, dum Satis 1108—
CuUntUr haecC 6886 cummunia stratagemata. nde IPSi regulariter
1101II Gnentur 05 10 20 restitutionem; IDoixi! regulariter; quia
81 aliquando venditor Certo animadverteret emptorem mendaeiis
Credere, t 1deo majoris3 Une quidem ab injustitia 18 110OII
St CxCusandus.“ (L II. 805.) Mehr oder weniger unwahr ind nicht
ſelten die Anpreiſungen der Waren, namentlich die Reklamen, welche
durch die Zeitungen verbreitet werden. Der Geſchäftseifer zeigt ſich
in ihnen oft überaus erfinderiſch n den Mitteln, um die Uf⸗

merkſamkeit des Publikums auf die Erzeugniſſe zu lenken nd das
Verlangen danach zu wecken. Doch die Ueberſchwenglichkeit des Tones,
der un olchen Anpreiſungen oft angeſchlagen wird, 16 die ſchlimmen
Erfahrungen, die der vertrauensſelige Käufer oft macht, mahnen 10
den Käufer zur Vorſicht und erlauben darum bh manchmal,
der Wahrheit nicht entſprechende Reklamen nmilder 3u beurteilen,
aber doch nicht immer. Dr Göpfert (Moralth. IIꝰ, 180 ſchreibt
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hierüber: „Die Reklame, die Anwendung außerordentlicher Mittel,
um die Aufmerkſamkeit des kaufenden Publikums auf beſtimmte Ge
ſchäftserzeugniſſe 3u lenken, iſt Mn ſich nicht unerlaubt und V zu einem
gewiſſen Grade für Handel und Verkehr, Induſtrie und Gewerbe not
wendig, kann aber benſoſehr der Täuſchung des Publikums und dem
Schwindel dienen. Daraus 09 a) Solange die Reklame die
wirkliche Güte der Waren anpreiſt und ihren Wert hervorhebt oder nur
einen erlaubten Preis zu erzielen ſucht, ihrer Anwendung nichts
ente Cgen Nur inwieweit man dadurch anderen Unternehmern oder
Geſchäftsleuten den Abſatz zu entziehen ſucht, kann eine Verletzung der
Rebe gegeben ſein, welche aber keine Reſtitutionspflicht nach ſich zie
b) Soweit aber durch Reklame chlechte Waren als gute Ver—
kaufe angeboten oder Uunwerte 3u einem ungerecht en Preiſe ver
kauft werden, oweit als wirklich eine Täuſchung des Publikums vor
legt, eſteht Ungerechtigkeit mit Reſtitutionspflicht, ſowohl gegen die
Käufer 4ls auch gegen andere Verkäufer, welche durch olchen Uun
lauteren Wetthbewerb geſchädigt werden (bgl Theol.⸗prakt. Quartal  2
chrift Linz 1900 593 ff) 1⁴

„Mundus VUlt decipi, decipiatur“ denkt ſich nicht ſelten
der Geſchäftsmann, namentlich die Wünſche der Käufer
vernünftig, reine Kaprizen ſind Hat eine Ware nicht eine AQus
ländiſche Marke oder wird ſie nicht Uunter fremdartigem Namen feil
geboten, 0 findet ſie vor manchem Käufer keine Gnade, obſchon das
inländiſche Erzeugnis dem beabſichtigten Zwecke vollkommen ent
ſprechen würde Solche Abſonderliche Wünſche nötigen manchmal den
Verkäufer, nuLr ſcheinbar In die Wünſche der Kunden einzugehen und
anſtatt der verlangten Ware eine andere, aber gleichwertige, demſelben
Zwecke dienende, ein quid PTO gu 3u verabfolgen. ſt der Kauf⸗

deſſen vollkommen er daß die Ware den Bedürfniſſen des
Käufers entſpricht und wird die Aequivalenz wiſchen Ware und 9efordertem Kaufpreis gewahrt, ˙ wird man ihn nicht der Ungerech—tigkeit beſchuldigen önnen. In dieſem Sinne chreibt Mare 709)
„Probabiliter dieunt 110II 6886 injustum vendere quid P'O
IUU Ut solent Dharmacopolae, mOdO 1d. quod raditur, Sit Certe
aequalis Utilitatis 61 minuatur pretium.“ Die Ausflucht endlich,
8 handle ſich bei der Täuſchung der Kunden doch um geringeUebervorteilungen, müßte als trügeriſch und verderblich zurückgewieſenwerden, indem aufmerkſam macht, daß gerade bei Verletzung der
Gerechtigkeit kleine Ungerechtigkeiten allmählich zu großen heranwachſen,und venn auch die einzelnen keinen großen Schaden leiden, der Ver
käufer ſe auf den bedeutenden, nach und nach erzielten Gewinn
keinen Rechtstitel beſitzt und ſomit zur Reſtitution gehalten iſt In
Hinſicht auf die dem Geſchäftsmanne heutzutage gefährliche Kon—
kurrenz, die eben nicht ſelten eine Schmutzkonkurrenz iſt und C8 oftſchwer macht, im Wogendrang de Geſchä

en ſich ber Waſſerhalten, wird denjenigen, der noch eines Willens iſt,
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mit Na und Geduld behandeln müſſen, aber ihn doch zugleich,
offenbare Rechtsverletzungen vorliegen, auf das Sündhafte der

ſelben und auf die Pflicht der Reſtitution aufmerkſam machen; man

wird ihm zugleich erklären, könne immerhin In kluger Weiſe ſittlich
erlaubte ittel, welche die Geſchäftskenntnis und Gewandtheit An

die Hand gibt, gebrauchen, CEL möge aber auch E der goldenen,
E bewährten Lebensregeln eingedenk leiben: „Unrecht Ut tut
nicht gu  40 und „Ehrlich währt Am längſten.“

Mautern. Franz Leitner 88 R

Der Beichtvater als Adagog Pulcheria, ein Mäd  2
chen von V  ahren, beichtet bei Kaplan Sempronius, da E·
wöhnlicher Beichtvater Titus verreiſt iſt nter anderem bekennt ſie
au Tatſünden gegen das echſte Gebot mit einem anderen. Sem⸗
pronius iſt mit dem Bekenntnis nicht zufrieden und ſtellt einige
ergänzende Fragen. Da erfährt V5 un zunächſt, daß der gewöhnliche
Beichtvater nie eine rage an Pulcheria geſtellt hat Sodann C Pul⸗
EL ihm mit, daß ihr eigener verehelichter Vormund, der ihr Onkel
iſt, derjenige iſt, der ſie chon ſeit zwei Jahren mißbraucht hat Sem⸗
pronius iſt IM Inneren ber die lichtvergeſſenheit des ——5  itus Em

pört, noch mehr aber ber das Verhalten des Vormundes, der ein
reicher und angeſehener Herr iſt Er überredet Pulcheria mit Leichtig⸗
keit, ih außerhalb des Beichtſtuhles von der ganzen Sache Mit⸗
eilung 3u machen, EL wolle und müſſe ihr helfen So teilt Pulcheria
dem Sempronius alles m ſeiner Privatwohnung mit. Er verſpri
ihr, ſie Aus den Klauen des alten Wüſtlings 3 befreien, wenn ſie
ihm nuLr freie Hand Pulcheria iſt ſehr dazu bereit, da
die Sache ihr ängſt erniedrigend und tief beſchämend war

Sempronius, enn entſchloſſener Mann, übergibt U.  eria für einige
Stunden dem Schutze der Haushälterin und begibt ſich ſofort zUum
Vormunde. , der Herr iſt Hauſe Der Empfang iſt ühl Der
Mann iſt eine liberal⸗katholiſche 10 Außerordentlich höflich aber
ebenſo beſtimmt und klar ſetzt der Kaplan die Sache auseinander.
Da CETL das Haus verläßt, hat e zwei Dokumente mit Unterſchrift
des Vormundes In der Taſche Das erſte enthält das Zugeſtändnis
der Schandtaten von ſeiten des ergrauten Wüſtlings, Im anderen ver⸗

E ich der Vormund, ſein ündel bis 3u erlangter Volljährig—
keit einem Penſionat nach ahl des Mündels überlaſſen. Die
Drohung mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltſchaft hat den
Herrn gefügig gemacht und hält ihn gefügig.

Nun zwei Fragen
ſt der Vorwurf der Pflichtvergeſſenheit, den Sempronius

ſeinen Konfrater Titus erhebt, berechtigt?
Hat Sempronius ſe recht gehandelt?

20 Es unterliegt keinem Zweifel, daß Titus ſeiner rage
Pflicht nicht genügt hat Zunächſt omm die Integrität des Bekennt—


